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Kongreß zu Badcnwciler.
(Schluß).

Während bei diesen Fragen die Rechtsprechung das Ge¬
setz in der Hauptsache ohne sachverständige Beihülfe auslegen
wird, dürste es sich bei der Anwendung)', des weiteren Er¬
fordernisses, daß es sich nämlich um gleichartige und gleich¬
wertige Weine handeln muß, anders verhalten. _ Hier wird
der Richter von der Unterstützung durch Sachverständige viel¬
fach nicht Umgang nehmen können. Gleichartig bedeutet
mehr wie ähnlich, das Gesetz verlangt, daß die Weine »r
den wesentlichen Eigenschaften übereinstimmen, daß der
Charakter derselbe ist. Bei der Gleichwertigkeit kommt es
in erster Linie nicht auf den Kaufsprcis an, sondern auf den
inneren Wert, also wiederum auf die inneren Eigenschaften,
daneben spielt aber allerdings die Preislage auch eine Rolle.
Zusammenfassendmöchte ich sagen, daß unter einem Gattungs¬
nammen nur diejenigen Weine verkauft werden dürfen, welche
den Weinen der Geniarkung, unter deren Namen sie gehen,
sowohl in Ansehung der inneren Beschaffenheit und Güte,
als auch des Preises vollkommen gleichstehen, sie sollen also
einen vollwertigen Ersatz dafür bilden. Minderwertige Weine
dürfen unter dem Namen nicht verkauft werden und eS lst
ausgeschlossen, daß sich Handelsgebräuche bilden könnten,
welche dies zulicßcn; die Rechtsprechung würde einen solchen
Gebrauch niemals anerkennen. In dem Kommissionsbericht
des Abg. Baumann, der nur mit einiger Vorsicht bei der
Auslegung zu benützen ist, wird gesagt, daß nach wie vor
die Namen der Hauptorte einer Gegend für die Bezeichnung
der Gewächse ihrer Umgebung benützt werden dürfen. L-ies
ist richtig, immer aber unter den Voraussetzungen, daß die
Bedingungen vorhanden sind, an die das Gesetz die Erlaubnis
geknüpft hat. Die Verbände der Winzer und Weinhändler
haben sich bemüht, in gemeinsamer Beschlußfassung eine Liste

der Namen solcher Orte aufzustellen. Leider ist ihnen dies
nicht überall gelungen, es haben sich die Interessengegensätze
da und dort geltend gemacht und hierdurch wird die an sich
schon recht schwierige Situation noch erschwert.

Es wäre sehr zu wünschen, daß Weinbau und Wein¬
handel in dieser Frage einig gingen, es würde hierdurch die
Ncchtsanwcndung erleichtert, es würde aber auch bis zu einem
gewissen Grade eine Bürgschaft dafür gegeben, daß man die
Frage, welche Namen kommen als solche von Hauptorten in
Betracht, nicht unter dem Einfluß des grünen Tischs und
der Studierlampe beantwortet, sondern unter dem Gesichts¬
punkt des praktischen Verkehrs. Ich meine, daß diejenigen,
welche jetzt eine Kirchturmspolitik treiben, eine schwere Ver¬
antwortung auf sich laden und daß sie sich nachher nicht
darüber beschweren dürfen, wenn vielleicht Entscheidungen
ergehen werden, die den von ihnen vertretenen Interessen
nicht gerecht werden.

Die bisher erläuterten Bestimmungen beziehen sich auf
die Bezeichnung unverschnittener Weine, gleichviel ob Natur¬
weine oder gezuckerter Weine. Mit der Bezeichnung der
Verschnittweinebeschäftigt sich§ 7. Ich will zunächst kurz
bemerken, daß nach 8 2 der Verschnitt gestaltet ist und zwar
sowohl der Verschnitt verschiedener Herkunft als auch ver¬
schiedener Jahrgänge. Bemerkenswert ist, daß, während in
8 2 sowohl von dem Verschnitt aus Erzeugnissen verschiedener
Herkunft und Jahre die Rede ist, in dem von der Benennung
der Verschnitte handelnden8 7 nur von dem Verschnitt aus
Erzeugnissen verschiedener Herkunft gesprochen wird, der Ver¬
schnitt verschiedener Jahre ist hier überhaupt nicht erwähnt
Derselbe steht hinsichtlich der Bezeichnung dem unverschnittenen
Wein gleich, es gilt daher für ihn alles, was bisher aus¬
geführt wurde. Was die Bezeichnung des Verschnitts im
eigentlichen Sinne anbelangt, so kann er nur dann nach einem
der verwendeten Anteile benannt werden, wenn dieser in der
Gesamtmenge überwiegt und die Art bestimmt; beide Be¬
dingungen müssen zugleich vorhanden sein, es genügt nicht,
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wenn nur die eine oder die andere vorhanden ist . Ein Ver¬
schnitt von 51 % Niersteiner und 49 % Eltviller darf also
als Niersteiner bezeichnet werden , wenn die 51 % Niersteiner
der Gesamtmenge den Charakter geben ; ein Verschnitt von
drei Weinen darf hingegen nicht nach einem der Anteile be¬
zeichnet werden ; wer 30 % Eltviller , 30 % Geisenheimer
und 40 % Niersteiner mengt , darf das Gemenge nicht Nier¬
steiner nennen . Dies gilt natürlich auch für den Verschnitt
von inländischem mit ausländischem Wein oder von aus¬
ländischem mit ausländischem . Wer 60 °/,, Bordeaux mit
40 % spanischem oder algerischem oder Dalmatiner Wein
verschneidet , darf unter der obigen Voraussetzung das Ganze
als Bordeaux bezeichnen . Daraus folgt , daß mindestens
51 % verwendet werden müssen , damit der Verschnitt nach
einem der Anteile benannt werden kann , meistens wird aller¬
dings mehr zu verwenden sein , damit die Art bestimmt wird.

- Aus dieser Zulässigkeit der Benennung von Verschnitten nach
einem der Anteile darf nun aber nicht geschlossen werden , es
sei zulässig , jeder Verschnitt , in dem mehr als 50 % eines
bestimmten Weins sind , unter allen Umständen , also auch
wenn eS sich um erstklassige Qualitätsbezeichnungen handelt,
mit einer solchen zu benennen ; dies ist nicht der Fall , sowohl
daS Wettbewerb -Gesetz als auch das Str . G . B . stehen dem
unter Umständen entgegen . Wer 51 % Steinberger oder
Johannisberger mit einem ganz kleinen französischen Weiß¬
wein verschneidet und das Gemenge zu entsprechendem Preis
als Steinberger oder Johannisberger Schloß verkauft , ver¬
stößt nicht nur gegen das Wettbewerbs -Gesetz , sondern er
verwirkt auch die Betrugsstrafe . Wenn keiner der Anteile
die Art bestimmt , so darf der Verschnitt auch nicht mit einem
Namen der Anteile bezeichnet werden , er muß alsdann einen
neutralen Namen haben oder einen Phanlasienamen . Wie
schon bemerkt finden die Bestimmungen über Gattungsnamen
auch auf den in dem Verschnitt überwiegenden Anteil An¬
wendung ; es kann also der Verschnitt von 51 % Eltviller
und 49 % rheinhessischem Wein auch als Erbacher bezeichnet
werden , wenn der Verschnitt dem Erbacher gegenüber gleich¬
artig und gleichwertig ist und die übrigen in § 6 erwähnten
Bedingungen vorhanden sind.

Die Zweifel , die in dieser Hinsicht geäußert wurden,
sind grundlos . Der Dezernent des Weingesetzes , Freiherr
von Stein , hat die Zulässigkeit dieses Verfahrens im Reichs¬
tag ausdrücklich bestätigt . Es ist aber nicht nur statthaft
Verschnitte nach dem Namen einer Gemarkung zu benennen,
sondern auch nach dem Namen einer Weinbergslage , jedoch,
soweit es sich nicht um einen Lagenamen handelt , der Gattungs¬
begriff ist, nur wenn der in der Gesamtmenge überwiegende
und die Art bestimmende Anteil ungezuckert ist . Also 51%
Winkler Hasensprung können mit 49 % Eltviller gemischt
und das Ganze als Winkler Hasensprung verkauft werden,
wenn die 51 % die Art bestimmen und nicht gezuckert sind.

Verboten ist bei Verschnitten die Angaben oder das An¬
deuten , daß der Wein Wachstum eines bestimmten Besitzers
sei ; dies bezieht sich auf Verschnitte von Natucweinen und
Verschnitte von gezuckerten Weinen und cs gilt wegen der
Auslegung dieser Begriffe das Gleiche wie bei dem Verbot
der Angabe des Weinbergsbesitzers bei gezuckerten Weinen.
Bei Verschnitten verschiedener ungezuckerter Jahrgänge der
gleichen Herkunft ist dagegen die Angabe des WeinbergSbesitzer
für statthaft zu erachten , nur muß die Angabe der Wahrheit
selbstverständlich entsprechen . Im Anschluß an diese sich auf
die § § 6 und 7 beziehenden Ausführungen möchte ich noch
bemerken , daß die ebenfalls vielfach erörterte Frage , wie eS
sich mit den Namen französischer Weine , verhält , dahin zu
beantworten ist, daß die meisten üblichen Bezeichnungen Her¬
kunftsangaben sind , welche den Erzeugnissen der betreffenden
Gemarkung , b zw . Lage , Vorbehalten sind ; so z. B . St.
Estöphe , Emilion , St . Julien , St . Laurent , Müdoc , Cantenac

usw ., selbstverständlich auch die Bezeichnungen für QualitätS-
weine ersten Ranges , wie Chambertin , Clos de Vougeot,
Nuits ; daß die Bezeichnungen in der Verbindung mit Chateau
oder Erst Herkunftsangaben sind , habe ich zu Eingang meines
Vortrags schon bemerkt , von weiteren Namen für ausländische
Weine sind Herkunftsangabe Tokaper , Malaga und Porto,
Saumure , Graves usw . Verschnitte von Girondeweinen unter
sich gestattet auch die französische Gesetzgebung , wie auch den
Verschnitt von Girondeweinen mit anderen Weinen , sei es
französischen , sei es anderen ; die Bezeichnung derselben ist
eine verschiedene . Ich kann wohl von einem weiteren Ein¬
gehen hierauf abschen , da die Frage mehr für den Wein-
Handel wie für den Weinbau Interesse hat und möchte nur
noch bemerken , daß der französische StaatSrat in der jüngsten
Zeit das Gebiet , das berechtigt ist seine Weine als Gironde¬
weine zu bezeichnen , sehr beschränkt hat , waS den heftigsten
Unwillen der anstoßenden Produktionsgebiete hervorgecufen hat.

Die Ueberleitung des alten Rechtszustandes in den neuen,
um nunmehr diesen Punkt zu berühren , wird durch die Be¬
stimmung des 8 34 geregelt , dessen Auslegung ebenfalls zu
Zweifeln Anlaß gegeben hat . Es muß daran festgehalten
werden , daß daS Gesetz keine rückwirkende Kraft hat , daß
also alle vor dem 1 . September abgeschlossenen Vorgänge
nicht nach dem neuen , sondern nach dem alten Recht beurteilt
werden . Der Verkehr mit Getränken , welche vor dem 16.
April 1909 bereits nachweislich fcrtiggestellt waren , unterliegt
den Bestimmungen des bisherigen Rechts . Dies bezieht sich
auch auf die Bezeichnung der am 16 . April 1909 fertig¬
gestellten Weine , für die also lediglich das alte Wcingesctz
in Verbindung mit § 16 des Warenzeichengesetzes und § 1
des alten Wettbewcrbgesctzes maßgeblich sind . Es muß jedoch
bemerkt werden , daß bei der Bezeichnung dieser Vorräte doch
erhebliche Vorsicht anzuwenden und die Tatsache zu beachten
ist, daß in der letzten Zeit vor dem Erlaß des Gesetzes die
Rechtsprechung sich wesentlich verschärft und die beliebige
Verwendung von Gemarkungs - und Lagenamcn gemißbilligt
hat . Ich möchte dieserhalb dringend davor warnen , sich bei
der Fortsetzung der bisher vielfach üblich gewesenen Etiket¬
tierung der alten Bestände darauf zu verlassen , daß nach
bisherigem Recht diese Etikettierung gebräuchlich gewesen sei.
Es ist ohne weiteres verständlich , daß die Rechtsprechung auch
bei der ferneren Anwendung des alten Rechts den Stand¬
punkt der Konsumenten noch schärfer vertreten wird , denn
bisher.

Das Gesetz enthält des weiteren sehr einschneidende neue
Vorschriften , die sich auf den Verkehr mit Cognac beziehen,
ich glaube aber mit Rücksicht daraus , daß die Mitglieder des
Weinbauvereins hieran nur ein geringeres Interesse haben,
von einer Erläuterung derselben absehen zu können und be¬
schränke mich dieserhalb auf die Bemerkung , daß das Gesetz
die grundlegende Unterscheidung zwischen Cognac und Cognac-
Verschnitt macht , die erstere Bezeichnung nur für Trinkbrannt-
wcin vocbehält , dessen Alkohol ausschließlich aus Wein ge¬
wonnen wird , während die Bezeichnung Cognac -Verschnitt
davon abhängig gemacht ist , daß mindestens 10 % des Alkohol¬
gehaltes dem Weindestillat entstammen.

In einem gewissen Zusammenhang mit der auf die Be¬
nennung der Verschnitte sich bezeichnenden Regelung steht § 8,
welcher den Verkauf und das Feilhalten von Rotweiß -Vcr-
schnitt als Rotwein nur gestattet , wenn die Mischung als
solche angegeben wird . Es ist die Frage entstanden , ob diese
Bestimmung als selbständige Vorschrift aufzufassen ist oder
als eine Nnterbestimmung des § 7 . Im letzteren Falle würde
das Gemisch nur dann als Rotwein bezeichnet werden können,
wenn der Rotwein in einer größeren Menge wie 50 % in
demselben enthalten ist und die Art bestimmt . In der Regel
ist es aber so, daß der Rotwein zwar die Act bestimmt , der
verwendete Weißwein aber in größerer Quantität vorhanden
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tft . 41!an wird annehmcn dürfen , baft der Paragraph eine
selbständige Stellung besitzt und sieh 8 7 auf den Rolweiß-
wein -Verschnitt , der als Rotwein verkauft wird , überhaupt
nicht bezieht . Die Deklaration muß eine deutliche sein , es
genügt nicht zu sagen , Rotwein -Verschnitt oder Verschnitt von
Rotwein und Weißwein , sondern es müssen die verschnittenen
Weine angegeben werden , also z. B . Algerischer Rotwein
und Elsäßcr Weißwein ; diese Angabe kann allerdings unter
der Angabe Rotweißwein -Verschnitt stehen , sie muß aber in
eben so großen Buchstaben gehalten sein wie diese und darf
auch sonst nicht hinter ihr zurücktrcten . Es ist gleichgültig,
ob der Verschnitt unter Verwendung von inländischen oder
ausländischen Weinen hergcstellt wird . Unter Rotwein iverden
hierbei nur rote Tafel - und Tischweine verständen , Dessert¬
weine sind » ich darunter zu stellen . Mit den Dessertweinen,
die zweifellos dem Gesetze unterliegen , beschäfligt sich das
Gesetz ausdrücklich nur in § 2 , wo die Verwendung von
Dessertweinen zum Verschnitt von Weißweinen anderer Art
untersagt wird ; dies bezieht sich auch auf ausländische Weiß¬
weine . Die Ansicht ist zwar bestritten , aber nicht mit Recht,
das Gesetz spricht von weißem Wein anderer Art , also ganz
allgemein , es würde aber sicher von deutschem Weißwein
gesprochen haben , wenn es das Verbot nur mit Beschränkung
auf diesen hätte aussprechen wollen . Es bestand auch für
eine solche Beschränkung unter dem Gesichtspunkt des Schutzes
des deutschen Weinbaus kein Interesse . Weiter braucht an
dieser Stelle auf die Dessertweine nicht eingegangcn zu werden.

Die Erörterung der rechtlichen Bedeutung hat die mir
zur Verfügung gestellte Zeit bereits so in Anspruch genommen,
daß ich mir nun bezüglich der Würdigung der wirtschaftlichen
Bedeutung des Gesetzes die weitestgehende Zurückhaltung
auferlegen möchte . Dies ist aber auch mit Rücksicht darauf
gerechtfertigt , daß von der A >t und Weise der Anwendung
und Auslegung die wirtschaftliche Bedeutung und Wirksamkeit
zu einem guten Teile abhängt . Wenn nian der Ansicht ist.
daß die Wirkung des Gesetzes nicht die erwartete sein werde,
daß insbesondere dem kleinen und mittleren Winzerstand
durch dasselbe nicht ausreichend geholfen werde , so kann ich
diese Ansicht nicht teilen . Ich sehe eine nicht begründete
Schwarzseherei darin , wenn man glaubt , daß die kleinen
Weine in ungünstigen Lagen teilweise unverkäuflich würden
— man hat von einer ' Mövente gesprochen — und daß der
Export des deutschen Weines zu Gunsten des französischen
nicht minder zurückgehen werde wie der Konsum im Jnlande.
Rur dann würde hiermit zu rechnen sein , wenn die wichtigsten
Vorschriften entgegen der Absicht der gesetzgebenden Faktoren
ausgelegt würden . Daß unsere Winzer nicht in noch erheb¬
licherem Maße gegen die Konkurrenz ausländischen zu Ver-
schnittzwecken eingeführten Weines geschützt werden , als cs
durch die Deklarationspflicht hinsichtlich des Rotweißwcin-
Verschnitts geschehen ist, ist allerdings bedauerlich , aber so
lange die Handelsverträge den gegenwärtigen Inhalt haben,
ließ sich hiergegen nichts machen . Die die Deklarationspflicht
enthaltende Vorschrift wird aber bei entsprechender Hand¬
habung dem deutschen Rotweinbau immerhin schon einen be¬
achtenswerten Schutz gewähren . Daß das Gesetz den deutschen
Weinhandel , an dessen Blüte der Weinbau ein nicht geringeres
Interesse hat , wie die gesamte Volkswirtschaft schädige und
in seiner Entfaltung dauernd hemmen werde , ist meiner An¬
sicht nach ebenfalls nicht zugegeben . Es handelt sich für den
Weinhandel um eine Ucbergangszeit und um die Anpassung
während derselben an die neuen Rechtsverhältnisse . Die
Elastizität des Weinhandels ist aber so erheblich , daß er
diese Anpassung vornehmen kann , ohne wichtige , von ihm
nicht mühelos errungene Absatzgebiete preis geben zu müssen.

Ist erst die Uebergangszeit vorüber , so wird auch der
Weinhandel zugeben , daß sich mit dem Gesetze auskommcn
läßt , wenn auch nicht so bequem wie mit dem älteren und

ich meine , daß die scharfe Reaktion gegen notorische Miß¬
stände durch das Gesetz gerade dahinwirken wird , daß dem
deutschen Wein und dem deutschen Weinhandel wieder mehr
Vertrauen entgegengebracht wird als dies zur Zeit der Fall
ist, nicht nur im Inland , sondern auch im Ausland . Die
strengere Gesetzgebung gibt den Konsumenten eine Garantie
dafür , daß die beklagenswerten Mißstände der letzten Jahre
nicht inehr Vorkommen werden und die Wirkung dieses
Moments auf die Konsumenten im In - und Ausland sollte
nicht unterstützt werden . Ich bin daher der Meinung , daß
bei verständiger und praktischer Handhabung und Auslegung
— aber auch nur bei dieser — das Gesetz nicht nur nicht
nachteilig , sondern vielmehr wohltätige Wirkungen haben wird.
Was Weinbau und Weinhandel von allem jetzt brauchen , das
ist Ruhe auf gesetzgeberischem Gebiete , und zwar völlige und
dauernde Ruhe vor gesetzgeberischer Betätigung jeder Art,
nicht nur auf rechtlichem Gebiete , sondern auch auf steucr-

I lichem,denn darüber kann kein Zweifel sein,daß die Unruheund llnsicherheit , über die wir in den letzten Jahren zu
klagen hatten , mit in erster Linie dazu beigctragen haben,
beide zu schädigen . Nichts wäre daher verkehrter , als bereits
auf eine Abänderung des neuen Gesetzes hinzuarbeitcn , nichts
aber auch aussichtsloser , denn meine Herren , darüber kann
wohl kein Zweifel obwalten , daß nach den ganz außerordent¬
lichen Schwierigkeiten , welche das Zustandekommen des Ge¬
setzes von 1909 verursacht , weder die verbündeten Regierungen
noch auch der Reichstag geneigt sein werden , in absehbarer
Zeit sich mit der Aenderung des Gesetzes zu befassen , es sei
denn , daß die Anwendung zu notorischen Notständen führte,
denen nur durch ein Notgcsetz begegnet werden könnte . Es
ist wirklich an der Zeit , daß der fortwährende Ruf nach dem
Gesetzgeber , der in den letzten Jahren beinahe nach jedem
großen Weinfälschungsprozcß laut wurde , einmal verstummt
und daß man die Nervosität überwindet , die sich in dieser
Beziehung so sehr bemerkbar gemacht hat ; die großen Korpo¬
rationen und Verbände des Weinbaues und Weinhandels
können hierzu vor allem beitragen.

M . H . Ich bin am Schluß meines Vortrags , welcher
die Zeit wesentlich überschritten hat , die bei Ihnen Fach¬
vorträgen gewidmet zu werden pflegt ; die Wichtigkeit des
Gegenstandes und die Schwierigkeit desselben mögen mir
als Entschuldigung dafür dienen , wenn ich da und -dort in
den Fehler des Juristen verfallen , vielleicht ausführlicher ge¬
worden bin , als cs in einem so sachverständigen Vereine
wie dem deutschen Weinbauverein unbedingt notwendig ge¬
wesen wäre . Lasten Sie mich nun mit dem Wunsche schließen,
daß das Gesetz ohne Härten und in verständiger Weise an-
gewcndet werde und auf dem Boden des neuen Rechts die
Verhältnisse sich so entwickeln , daß der deutsche Wein wieder
ini In - und Auslande zu der Ehrung gelangt , die er viele
Jahrhunderte mit vollem Recht besessen hat . In diesem
Wunsche werden alle einig sein , auch diejenigen , deren Auf¬
fassung während der Entstehung des Gesetzes mitunter scharf
auseinander gegangen sind , der Weinbau , der Weinhandel
und die Konsumenten.

Benote.

A« « dem Rheingau.
. .. .. : ~ 1 ' “ h u u , sjtt . Zeucht un
rssb liegt das Herbstwettcr über dem Gau und oft unter

bricht ein niedergehender Regen die Lese und die Herbst
arbeiten . So beeilt man sich denn , so schnell wie möqlit
im I ^ l/ ^ ubr ngen . Es ist nichts mehr zu erwarten
7 ,bte «P 6" ?/ ro!rb " "Niger . I » , Ganzen wa

es aber doch ein Vorteil , mit der Lese das Aeußerste abzu
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warten. Die Trauben sind zum Schlüsse doch um vieles
reifer geworden. Die Mostgewichte sind seit Anfang der
Lese um 10 Grad Oechsle gestiegen und wenn die Witterung
einigermaßen trocken bleibt, kann der Most noch besser werden.
Während der letzten Woche schwankte das Mostgcmicht zwischen
70 und 85 Grad Oechsle, die Säure ist von 11—̂1B°/00
auf 9—12%o zurückgegangen. Mit Ausnahme der kleinsten
Sachen können sich die Moste durchweg zu einem selbständigen
Wein ausbauen und das ist es, was mir mit der späten
Lese zu erreichen suchten. Mit der Menge gibt es vielfach
Enttäuschung; es wird weniger geherbstet, als geschätzt wurde
und wird der Gesamtertrag nicht einen halben Herbst aus¬
machen. Häufig wird weniger als ein Drittel geerntet. Der
gar zu regenreiche Oktober hat doch viel Verluste mit sich
gebracht. Wie wir schon im letzten Berichte vermuteten, hat
sich das Hcrbstgeschäft und zwar sehr plötzlich entwickelt. Die
Trauben gingen in der Zeit von zwei Tagen von 18 bis
auf 22 Pfg. in die Höhe und für wirklich gute Trauben
wurde noch mehr angelegt. In kurzer Zeit war ausverkauft,
ohne daß die Nachfrage ganz gedeckt wurde. Als natürliche
Folge setzte das Mostgeschäft lebhaft ein und wurden für
das Stück 650, dann 700 bis 850 Mark bezahlt. Es ist
schon viel verkauft; die Nachfrage ist weiter lebhaft und es
ist nicht ausgeschlossen, daß die Preise noch weiter steigen.
Wenn auch der teilweise geringe Ertrag des Herbstes die
Preissteigerung mit sich bringen mag, so ist dieselbe doch in
der Hauptsache auf die Wirkung des neuen Weingesetzes zu¬
rück zu führen. Mag dasselbe auch manche Beschwerden und
Belastung mit sich bringen, aber es schafft für den Wein¬
bauer gesundere Verhältnisse. Die Trauben steigen im Preise
und unsere Weine werden wieder den früheren Wert erlangen.
Die Preise für Weinberge werden dann ebenfalls wieder in die
Höhe gehen.

* Oestrich , 26. Okt. Eine Partie 1904er Weine
ging zu 1700 Mk. das Stück an eine Mainzer Weinhandlung
über. — Im Traubenverkaufsgeschäft herrscht neuerdings
recht viel Leben. Es werden recht umfangreiche Abschlüsse
gemacht und zwar wird das Pfund Trauben aus mittleren
und kleinen Lagen mit 20—25 Pfennig bezahlt. — Der
Winzer-Verein verkaufte sein gesamte diesjährige Kreszenz,
zirka 40 Stück, zum Preise von 770 Mk. das Stück.

* Hattenheim,  27 . Okt. Die Weinlese ist hier in
vollem Gange. Der Trauben- und Mostveckauf ist ein flotter.
Die Preise sind gestiegen. Winzer, denen vorige Woche per
Pfund 18 und 19 Pfg. angeboten wurden, erhalten jetzt 24
und 25 Pfg. Das Mostgewicht schwankt zwischen 75—90
Grad Oechsle.

* Erbach,  27 . Okt. Der Herbst-Ertrag füllt nicht
aus, wie man erwartete. Wenn auch die Qualität mit einem
durchschnittlichenMostgewichte von 70 bis 75 Grad nach
Oechsle bei 10—12 pro Mille Säure einen Mittelwein ab¬
geben dürfte, so bleibt die Menge doch weit hinter den Er¬
wartungen zurück. Für Trauben wurden 19, 20 und 23
Pfennig und für Most 720, 750 und 800 Mk. per 1200
Liter bezahlt.

* Eltville,  27 . Okt. Hier herrschte in den letzten
Tagen lebhaftes Animo im Herbstgeschäfte. Große Quan¬
titäten Trauben sind zu 18, 19, 20—23 Pfg. per Pfund
und Moste zu 600, 650—680 Mk. per 1200 Liter verkauft
worden. Die Nachfrage ist noch lebhaft.

* Frauen stein,  27 . Okt. Die Weinlese ist hier im
Gange. Der Ertrag läßt zu wünschen übrig.

* Winkel,  28 . Okt. Die Weinlese ist in vollem
Gange. Während die Qualität durchgängig sehr befriedigend
ist, bleibt die Menge hinter den Erwartungen zurück und
wird vielleichtl/2 Herbst ergeben. Das Pfund Trauben
steht 20 bis 25 Pfg. im Preise. Der Winzerverein verkaufte
die gesamte Kreszenz zum Preise von 800 Mk. für das Stück.

Der erzielte Preis darf als sehr gut bezeichnet werden. Der
Federweise wird für 35 Pfg. per Schoppen verzapft. Die
Mostgemichte betragen bis jetzt 80 bis 90 Grad.

* Johannisberg,  28 . Okt. Hier wurden für das
Pfund 23 und 24 Pfg. geboten, doch wurde der Most zu
diesem Preise nickt hergegeben.

* Geisenheim,  28 . Okt. Die Traubenlese ist in
vollem Gange. Der Ausfall des Herbstes ist geringer als
man geglaubt hatte. Die Menge wird kaum ein Drittel
übersteigen, in einigen Lagen ist der Ausfall der Ernte noch
geringer. Es wurden schon recht hohe Mostgewichte erreicht.
Es haben schon viele Tcaubcnverküufe stattgefunden und
schwanken die bezahlten Preise zwischen 20 und 25 Pfg.
pro Pfund.

* Nüdcsheim,  28 . Okt. Die kleineren hiesigen
Weingutsbesitzer sind mit der Lese fertig und nur einige
Großgrundbesitzer sind noch mit dem Einernten der Trauben
beschäftigt. Das geherbstete Quantum fällt im allgemeinen
recht spärlich aus, während die Qualität befriedigt, sind doch
Gewichte bei Most aus besseren Lagen der Rüdesheimec Ge¬
markung bis zu 90 Grad nach Oechsle ermittelt worden.
Bezahlt wurde für Traubenmost aus Eibinger Gemarkung
bis zu 100 Mk. und für Most aus der hiesigen Gemarkung
bis zu 140 Mk. die Ohm (200 Liter) .

* Lorch , 28. Okt. Hier hat die Lese etwa einen
halben Herbst gebracht. Es wurden Mostgemichte von 60
bis 70 Grad nach Oechsle und weiter steigend bis zu 80
Grad in einzelnen Fällen festgestellt. Das Hecbstgeschäft
war sehr lebhaft. Es wurde ziemlich viel verkauft. Die
Ohm erbrachte 85—90 Mk. und in einzelnen Fällen bis
100 Mk.

* Kaub,  28 . Okt. In quantitativer Hinsicht wurde hier
nahezu das Doppelte geerntet, als im vorigen Jahre . Es
wurden Mostgemichte von 70—80 und mehr Grade nach
Oechsle festgestellt.

Ans Kheittlzeffen.
* Aus Rheinhessen,  28 . Okt. Die Nachfrage

nach dem 1909er hält an. Die meisten Landorte haben ihre
diesjährige kleine Kreszenz bereits ausverkauft. Die Preise
stellen sich etwas niedriger als im Jahre 1908. In Wald-
ülversheim wurden für 8 Viertel 19—26 Mk. erlöst. In
Eimsheim erbrachten die 8 Viertel 17—18 Mk., in Dolges¬
heim 18—20 Mk., in Dahlheim 20—21.50 Mk., in Wein¬
olsheim 19—19.50 Mk., in Dexheim 19.50—22 Mk. Nur
wenige Orte haben noch zu lesen. Durch das schöne Wetter
der letzten Tage haben sich die Mostgewichte gegen die in
den schon länger gelesenen Gemarkungen festgestellten Ge¬
wichten um mehr als 10 Prozent gehoben. Es werden vom
Lande häufig Moste mit 75—80 Grad abgeliefert. In
Weinen älterer Jahrgänge ist große Nachfrage. Der Winzec-
vercin in Dalheim hat sechs Stück 1907er zu 600 Mk. das
Stück verkauft. In Waldülversheim kostete das Stück 1908er
550 Mk. In Stadecken wurden mehrere Stück 1908er mit
je 520 Mk. bezahlt.

* Nierstein,  28 . Okt. Der 1909er fällt leider
mager aus. Der Ertrag ist nur etwa ein schwacher Drittel¬
herbst. Winzer, die in früheren Jahren 30—40 Aichen
durchschnittlich erhielten, ernten in diesem Jahre kaum 10
bis 20 Aichen. Rechnet man den Durchschnittspreis der
Aiche zu 25 Mk., so ergibt sich, welch starken Ausfall die
Winzer erleiden.

* Bodenheim,  28 . Okt. Die Weingroßhandlung
von Frz. Leber hier kaufte von Weingutsbesitzer Karl Lorch
hier 12 Stück 1907er Wein für 730 Mk. pro Stück. —
Von der WeingroßhandlungDeinhard-Koblenz wurden in
den letzten Tagen in Nackenheim ein großer Teil der noch
lagernden 1908er Kreszenz, zirka 56 Stück, zum Preise von
630—660 Mk. per Stück angekauft.
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* 33 oben heim , 28. Oft. Die Trauben werden je
nach Qualität zu 171/2, 173/4, 18 und 19 Pfg. pro Pfund
verkauft. Allgemein gibt es weniger, als die Leute geglaubt
haben.

* Lindenfels,  28 . Okt. Der Herbst ist im Gange.
Das Ergebnis ist sehr verschieden. Während manche Winzer
mit demselben zufrieden sind, ernten andere nur sehr wenig
oder fast nichts, lieber den Preis i>t bis jetzt noch nichts
bekannt geworden.

* G a u - B ischo fs h ei m, 28. Okt. Die hiesige
TraubcnkreSzenz ist in feste Hände übergegangen und
wurde das Pfund zu 17, 1772 und 18 Pfg. verkauft. Im
Ganzen gab es hier einen Drittclherbst mit etwa 600 Zentner
verkäuflichen Trauben.

* Dexheim,  28 . Okt. Der Herbst ist im vollen
Gange und der Preis für die Trauben ist ein sehr zufriedener.
Es wurden 18—20 Mk. für geringere und 20 2o Mk.
für bessere Lagen bezahlt.

* G r o ß - Umsta d t , 27. Okt. Das Ergebnis der
Weinlese nach der Qualität und auch nach der Quantität ist
schlechter als in vielen Jahren. Fäule und Sauerwurm
richteten großen Schaden an. Das Mostgewicht in den besten
Lagen zeigt etwa 70 Grad.

* G a u - A l g es h ci m, 28. Okt. Der Herbst ist be¬
endet. Der Ausfall läßt zu wünschen übrig. Das Hcrbst-
geschäst mar ziemlich lebhaft und wurden für die Ohm(200
Liter Traubenmaische) 54 bis 62 Mk. bezahlt.

Kam Rhein.
* Steeg,  28 . Okt. Die Lese ist beendet. Es wurde

ein halber bis Dreiviertelhcrbst geerntet. Die Mostgewichte
ergaben 65—79 Grad Oechsle bei 12—14 pro Mille Säure.
Das Verkaufsgcschäft ging schleppend bei 17 Mk. per 50
Liter. In verschiedenen Orten sind die Preise zurückgegangen.
In Manubach wurden erst 15, später 15,50 und 16 Mk.
per Eiche gezahlt, in Niederheimbach 60 Mk. per Ohm, in
Oberheimbach 58 und 60 Pik. per Ohm und in Bodcnthal

Ans Kaden.
* Aus Baden,  26 . Okt. In Baden wurde die

Weinlese in letzten Tagen auch in der Bodenscegegend be¬
endet. Das Ergebnis mar recht verschieden, befriedigte doch
im allgemeinen. Die Qualität des „Neuen" ist zufrieden¬
stellend. Der Handel mit neuen Weinen bewegte sich in
letzter Zeit in recht lebhaften Bahnen. Ganz große Quan¬
titäten wurden vom Handel akguiriert. So gingen in der
Bodenseegegend 1909er Weine zu Mk. 23—35, Notweine
zu Mk. 40—48, im Breisgau zu Alk. 26—28 bezw. Mk.
36—40, bessere Sachen zu Mk. 40—45, am Kaiserstuhl zu
Mk. 27—30, besiere Gewächse bis zu Mk. 50—, in der
Markgraflergegend zu Mk. 28—40 bezw. Mk. 40—45, in
der Ottenau und Bühlergegend zu Mk. 32—50 bezw. Mk.
40—60, an der Bergstraße zu Mk. 33—39 bezw. Mk. 35
bis 40, ini Kraichgau zu Mk. 25—36 bezw. Mk. 33—40,
in der unteren Nhcingegend zu Mk. 28- -42 bezw. Mk. 45
bis 60 und in der Ncckargegend zu Mk. 30—45 bezw. Mk.
45—57 in andere Hände über. Alles per 100 Liter.

Ans Elsaß Lothringen.
* Aus dem Elsaß,  26 . Okt. Im Elsaß fiel der

Weinhcrbst nicht zufriedenstellend aus, denn der Mengeertrag
blieb bedeutend hinter den Erwartungen zurück. Die Qualität
kann als ziemlich gut bezeichnet werden. Das Herbstgeschäft
ging flott von statten. Auch in letzter Woche wurden ganz
bedeutende Transaktionen in 1909er Weinen perfekt. Die
Preise sind gestiegen. So wurden 1909er in Winzenheim,
Völklinshofen, Egisheim, Türkheim, Jngersheim und Kalmar
zu Mk. 16—18, in Niedermorschweier zu Mk. 16—17, in
Kienzheim, Bennweier, Ammerschweier, Sigolsheim, Rohr-
schweier, Berghcim, Rodern, St . Pilt und Rufach zu Mk.
16—17, in RappoltSweiler zu Mk. 17—18, in Gebwciler
zu Mk. 20—26, in Weißenburg und Umgegend und im
Weilertal zu Mk. 15—16, in der Moffiggegend, in Schlett-
stadt, Barr und Umgegend zu Mk. 15.50—17 und in
Marlenheim und Wolxheim Rotweine zu Mk. 19—20 ab¬
gesetzt. Alles per 50 Liter.

80- 82 Mk. per Ohm.
. Uon der Uahe.

* Bonder Nahe,  28 . Okt. Im Mostgeschäft herrscht
gegenwärtig in unseker Gegend recht viel Leben. Folgende
Verkäufe wurden abgeschlossen: Roxheim pro Viertel 2.20
bis 2.50 Mk., Hargesheim2 Mk., Rüdesheim2 Mk., Braun¬
weiler 2.20 Mk., Weinsheim 1.80—2 Mk., Burgsponheim
2 Mk., Altenbamberg 2.50 Mk., Oberhausen 2.75 Mk.,
Kreuznach2.20—2.30 Mk., Sponheim1.90—2 Mk., Winzen¬
heim 2.30—2.70 Mk., Waldböckelheim2.50—2.80 Mk.

Kon der Mosel.
* Von der Untermosel,  27 . Okt. Bei günstigem

Wetter nimmt die Lese ihren Fortgang. Das Einkaufs¬
geschäft in Trauben und Most hält an ; Rieslingtrauben sind
augenblicklich unter 15- 16 Mk. die 50 Kilo nicht zu haben;
Man gebraucht 29—30 Zentner für 1000 Liter Most. In
Cond kosten die Trauben 15—15.50 Mk. der Zentner. In
Treis 13 Mk. ; heute will man dazu nichts mehr abgeben.
In Senheim erzielten Trauben 15 Mk. Der Durchschnitts¬
säuregehalt beträgt 13 pro Mille, der Zuckergehalt 65 bis
85 Grad nach Oechsle.

Aus Fransten.
* Würzburg,  28 . Okt. Da das gute Wetter den

Trauben noch sehr zu statten kommt, wird die allgemeine
Lese kaum vor Allerheiligen beginnen.

* S u l zf el d a. M., 27. Okt. Den Ertrag berechnet
man hier auf einen viertel bis einen halben Herbst. Vor¬
proben ergaben 70 Grad Oechsle, teilweise auch mehr.

Uerschiedenes.
* O estr i ch, 27. Okt. Die Bilanz des hiesigen Winzer¬

vereins pro 1908/09 schließt ab mit Mk. 140 863,31 Aktiva
und Mk. 140848,64 Passiva. Der Verein hat sonach einen
Reingewinn von Mk. 14,67 zu verzeichnen.

* Eltville,  28 . Okt. Am Samstag, den 13. Nov.,
vormittags 10 Uhr, kommt am hiesigen Amtsgericht das
Verwaltungs-Gebäude der Zentralverkaufsgcsellschaft
zur zwangsweisen Versteigerung.

* Lorch , 28. Okt. In der Gemarkung Lorch ist seit
voriger Woche die zweite Reblauskolonne im Gange. Eine
dritte  Colonne wird in dieser Woche unter der Leitung
von Weinbau-Sekretär Koch-Eltville die Arbeit beginnen.

* Deidesheim,  28 . Okt. In Anbetracht des depri¬
mierend kläglichen Herbstergebnisses haben sich die größten
Weingüter von hier und Umgebung geeinigt, die sonst üblichen
Herbstumzüge beim Ende der Weinlese gänzlich ausfallcn zulassen.

. o ^ U. ^ 3ingau,  21 . Okt. Im Aufträge
der LandwirtichaftSkammerwird Herr Obst- und Weinbau-
Inspektor Schilling (Geisenheim ) demnächst an nachstehen¬
den Orten und Terminen Vorträge und praktische Unter-
weisungen über das neue Weingesetz und die Untersuchung
der Moste abhalten und zwarI in Johannisberg am 1? in
föctllflarteit am 2., in Hattenheim am 3., in Kiedrich am 4.,
in Rauenthal am 5. und in Niederwalluf am 6. November.
Die Belehrungen, welche für jedermann kostenfrei sind, be-
ginnen leweils abends 8 Uhr. Außerdem wird Herr Obst¬
und Äcinbauinipektor Schilling auch noch am Vormittag
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bc§ fofpenben Tages in bor Gemeinde verbleiben um In¬
teressenten Mostuntersuchungen fültenlos auszuführen tinb
Mostwagen auf ihre Genauigkeit zu prüfen.

* Aus Rhein Hessen,  28 . Okt. (W ei n kon tr ol -
lcur .) Wie schon gemeldet, wurde Herr Kaufmann Julius
L echn cr . Prokurist bei der Firma Gebrüder Schmitz, Wein-
handlung in Mainz, mit Wirkung vom 1. Januar k. I.
ab zum sachverständigen im Hauptberuf von der Regierung
für die Provinz Rheinhessen bestellt. Der Genannte ist auch
beauftragt worden, vom gleichen Tage ab bis auf weiteres
als Sachverständiger im Hauptberuf für die Provinzen
Starkenburg und Oberhesscn tätig zu sein.

"Zur Ausführung des Wein ge setz es  wird
von fachmännischer Seite Folgendes geschrieben: § 23 des
Weingesetzes lautet: „Die zuständigen Beamten sind befugt,
in Räume, in denen Traubenm ost, Wein, oder dem Wein
ähnliche Getränke hergestellt, verarbeitet, feilgehalten oder
verpackt werden, — eiuzutretcn — nach ihrer Auswahl
Proben zum Zweck der Untersuchung zu fordern oder selbst
zu entnehmen. Ucber die Probenahme ist eine Empfangs¬
bescheinigung zu erteilen. Ein Teil der Probe ist amtlich
verschlossen oder versiegelt zurückzulassen. Auf Verlangen
ist für die entnommene Probe eine angemessene Entschädigung
zu leisten/' Dies paßt nicht auf das Betreten von Wein¬
bergen, auch sind Trauben oder Maische kein Wein oder
Most. Die Vollzugsbestimmungen der Landesregierungen
müssen sich im Nahmen des Gesetzes Hallen. Im 'klebrigen
wird man sich diese kleine Belästigung gefallen lassen, ohne
lie auf ihre Gesetzlichkeit zu prüfen, wenn man andererseits
den Vorteil des Gesetzes genießt.

* 5Di e Mosel fordert ein Notgcsetz.  Auf
der am Sonntag, 24. Oktober, in Köln stattgehabten außer¬
ordentlichen nationalliberalen Vertreter- und Parteiversamm-
lung der Rheinprovinz unterbreitete der Vorsitzende folgenden
Dringlichkeitsantrag,  der nach kurzer Begründung
und lebhafter Befürwortung von Vertretern drS Weinbaus
und Weiuhandels des Mosel- und Nahegebiets einstimmig
angenommen wurde: „Angesichts der trostlosen diesjährigen
Weinernte in verschiedenen Weinbaugcbietcn, welche infolge
der andauernden Regenfälle im letzten Stadium der Ent¬
wickelung ganz abnorme Zusammensetzung der niedrigen Moste
an Säure- und Zuckergehalt zeigt, bitten wir unsere Fraktion,
im Reichstag sofort einen Dringlichkeitsantrag aus Erlaß
eines Notgesetzes  einzubringen, das den Reichskanzler
ermächtigt, die Bestimmungen des neuen Weingesetzes über
diezei t l i che Z n ckcr u n g für solche Ausnahmcfälle außer
Kraft  zu setzen".

* Süße Un g a r w ei n e u n d D eu t schc S W ei n-
gefetz.  Wie wir schon in früheren Nummern dargelegt
haben, ist nach dem neuen Gesetze die Bezeichnung irgend
einer auf Ungarn hinweisenden Bezeichnung bei Nosinen-
Süßweinen verboten. Der § 34 bestimmt nämlich: „Der
Verkehr mit Getränken, die bei der Verkündigung dieses Ge¬
setzes nachweislich bereits hergestellt waren, ist nach den bis¬
herigen Bestimmungen zu beurteilen". Da nun Ungarn die
letzten Rosinen' Süßweine bis zum 31. Dezember 1908
Herstellen konnte, so dürfen dieselben Bestände, soweit solche
vor dem 10. April ds. Js . nach Deutschland eingeführt
waren noch unter den alten Bezeichnungen verkauft werden.
Nachdem aber dann die aus den Büchern ersichtlichen Be¬
stände ausverkauft worden sind, erreicht der seit Jahren den
reellen Uugarweinhandel untergrabende Ungar-Süß,veinhandel
sein Ende. Die Möglichkeit solche Weine weiterhin herzu¬
stellen rcsp. zu verkaufen ist doppelt unmöglich, denn I. dürfen
bereits seit l . Januar ds. Js . in Ungarn keine Rofincn-Süß-
wcinc mehr hergestellt werden, 2. aber laut 8 6 des deutschen
Weingesetzes ist es verboten geographische Bezeichnungen an¬
ders als zur Kennzeichnung der Herkunft zu verwenden.

He. 44.

Endlich ist es also gelungen in dieser Beziehung die Ver-
fjctuiiiffez>l bessern unb den reellen Handel zu schützen so-
wohl vor Preisdrückereien, als ihm auch eine Handhabe zu
geben, den alten glänzenden Namen der Ungarweine wieder
zu Ehren zu bringen.

* Zur Behandlung dv s diesjährigen
Mostes  schreibt die „Becnk. Zeit." : Durch Versuche ist
festgestellt, daß die im Most enthaltene Fäulnismasse sich
binnen zweier Tage als dicker Trub im Fasse niederschlägt.
Es ist daher die Möglichkeit gegeben, diese Fäulnismasse, die
den üblen Geschmack des Weines verursacht, vor der Gärung
durch einen Abstich zu entfernen. Solche Abstiche ergaben
in den letzten Tagen oft bis zu 20 Liter übelriechenden
Fäuluistrub. Ês bedarf keiner Frage, daß durch diese Aus¬
scheidung der FäuluiSmafse vor der Gärung ein viel reineres
Gärprodukt erzielt wird, und daß der aus diesem gereinigten
Most bereitete Wein viel geschmacksauberer(reintöniger) und
daher als Handelsware viel wertvoller wird. Gerade in
diesem Jahre, wo die Rohfäule so großen Umfang ange¬
nommen hat, sollte kein Winzer diesen Abstich vor der Gär¬
ung versäumen.

Gerichtliches.
Mainz,  24 . Okt. Wieder einmal hatte das Hiesige-

Gericht Gelegenheit, sich mit Weinpantschern zu beschäftigen.
Augeklagt waren der Eisenhändlcr Philipp Michel aus Aben¬
heim und der Kohlenhändler Karl Kappes aus Oppenheim,
beide in Oppenheim wohnhaft. Die Angeklagten, die sich
nebenbei mit Weinhandel beschäftigten, haben Wein in be¬
deutenden Quantitäten überstreckt und mit Birnwein ver¬
schnitte». Die Strafkammer verurteilte sie zu je einem
Monat Gefängnis und 1000 Mk. Geldstrafe.

Mainz,  24 . Okt. Wegen Verkaufes von HauS-
truuk wurde der Winzer Joh . PH. Horn  in Schwabsburqzu 30 B!k. Geldstrafe verurteilt.

* Ras sa u , 22. Okt. In der gestrigen Schöffen¬
gerichtssitzung wurde der Weinhändler A. N. hier, wegen
Vergehens gegen das Nahrungsmittelgesetz zu einer Geld¬
strafe von 100 Mark oder für je 5 Mk. 1 Tag Gefängnisverurteilt. ' ' ,

Geschäftliches.
In das HandelsregisterA des Königl. Amtsgericht zu

Rüdesheim ist bei der Firma Gustav Holzer u. Co. in
Rüdeshei  m folgendes eingetragen worden: Das Geschäft
ist auf die Kaufleutc Otto und Walter Sturm  in Rüdcs-
heim  a . Rhein übergegangen und wird von diesen in offener
Handelsgesellschaft weitergeführt. Der Uebergang der in dem
Betriebe des Geschäfts begründeten Forderungen und Verbind¬
lichkeiten auf die Gesellschaft ist ausgeschlossen.

* Eltville,  27 . Okt. Die Weinkellerei Preise!
soll an eine Münchener Weinfirma zum Preise von 05 000
Mark käuflich übergegangen sein.

Firmen- ri«i>Personal « achrichterr.
* Eltville,  27 . Okt. Herr Flick , der langjährige

Prokurist der Raiffeisenkasse, Filiale Frankfurt, ist aus den
Diensten der Reuwieder Kasse ausgeschieden.

Literarisches.
* Zuckern ngsta belle  n zur gesetzlich erlaubten

Verbesserung der Traubensäfte, Traubenmaischen und Weine
wwie Obst- und Beerensäfte. Von Uv. Ehr . Schätzlein,
1. Assistent an der K. Weinbau-Versuchsanstalt in Weins¬
berg. Verlag von Eugen Nlmer in Stuttgart . Preis kart.Mk. 1.20.

Dos neue Weingeieh vom Jahre 1909 hat bezüglich der Zncker-
ungsfrage der Traubcnsüfte, Traubemnaischen und Weine von dem



Jlr. 44. J{ fic i «Hauer Mein zc i t u n

frühere« wesentlich verschiedene Bestimmungengebracht, die sich ins¬
besondere auch auf die räumliche und zeitliche Beschränkung
der Zuckerung  beziehen. . „ ,

Besonders der letzte Umstand, die Vornahme der Zuckerung in
einem begrenzten Zeitraum, bot Veranlassung zur Züsainmenstellnug
dieser Tabellen, um dem Wein gär tu er , Wirt  und andern Inte¬
ressenten umständliches und zeitraubendes Rechnen zu
ersparen.  Aus dem festgestellten Oechslegewicht und Sauregrad
des Mostes ergibt sich leicht und rasch aus den Tabellen die jeweils
zu verwendende Menge Zucker bezw. Zuckerwasser. Auch dem Wein-
Händler  sind sie bei der Zuckerung bezw. dem Umgären noch nicht
gezuckerter Weine wertvoll.  Um die Tabellen möglichst allgemein
verwertbar zu machen, wurden auch solche zur Ermittlung des Znckcr-
beztv. des Zuckerwasserzusatzes zu Obst- und. Beerensäften beigefugt.
Gleichzeitig tvurde eine genaue Revision der schon bestehenden Tabellen
vorgenommen, da sich bei Ausführung von wissenschaftlichenVersuchen
ergeben hatte, daß die bis zur Zeit angegebene Zuckermenge zur Er¬
zielung eines bestimmten Oechslegewichtes des Tranbensaftes bezgl.
Alkoholgehaltesdes fertigen Weines nicht der tatsächlich erforderlichen
entsprach. Zahlreiche Beispiele erläutern den Gebrauch der Tabellen.
Es ist nicht zu bezweifeln, daß diese äußerst praktischen Tabellen
ein unentbehrliches Hilfsmittel  für jeden Weinhändler,
Wirt , Küfer,  wie überhaupt für jeden , der Wein  im Keller
hat, bilden >verden.

Drucku. Verlag von Julius Etienne Wtve. (Otto Etienne), Oestrich
Verantwortlich: Otto Etienne,  Oestrich a. Rh.
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Wegen weiterer Auskunft wende man sich an die

Expeditiond.„Nheingauer Weinzeitung"
(fachmännische Ausknnftstclle für Wein-

versteigernngen — Telephon No . 6 ) ,
woselbst auch alle auf eine Versteigerung bezüglichen Arbeiten, wie

Festsetzung deck Termins,
Druck der Weinlisten , Stcig -Nrn . und

Steigscheine,
Lieferung von Kommissionär - u. Wcinhändlcr -Adrcssen

Versandt der Weinlistcn an die Wein¬
händler und -Kommissionäre,

Besorgung der Wcinversteigerungs -Anzcigen
in die nnr bestgecignetstcn

Blätter — unter Gewährung hohen Rabatts - u . s. w. zur
prompten und billigsten Erledigung übernommen werden.

Naillrwkill -Verjieigerüilg.
bei» 25. 1009»

vormittags 11 Ilyr , läßt die

Terminkalender für Weinversteigerungen
Termin: Ort:

23. Mainz

6. Mainz
7. Mainz

10. Mainz
13. Mainz
14. Mainz
15. Bingen
16. Mainz
20. Mainz
21. Mainz
22. Mainz

Vv*  rr - ebst 1909.
Versteigerer:

November.
Landwirtschaft!. Central-Darlehnskasse

für Deutschland, Weinabteil. Eltville.
Dezember.

Peter Kerz III.
H. Pabstmann Erben
C. E. Trau und Carl Senfter.
Landwirtschaftl. Central-Darlehnskasse

für Deutschland, Weinabtcil. Eltville:
Neinhold Senfter
Karl Erne
Konrad Jungkenn
I . Seligmann Erben
B. Hertz Wwe.
Georg Schmitt

JCamfiuirffrilafffidiß
Cmfmt-DaMnslmjse für*2)ßuffrfifam£

Weinabteilung Eltville
im Saale der Liedertafel zu Mainz

21|2 ÜIKOpr, 1901er, 1904er 11.1905er
Allein ganer Fasjiiieuie, sowie

7400 ftfuinpiME tfTnfdlemußiiieu. 1 verschiedener
17920 Ksieiniisttziflsier„ , JahrgängeI versteigern.

Probe -Tage
am 26. Oktober und 16. November im Saale der Liedertafel zu Mainz»
am4. November im Kcllereigebände, Erbacher Landstraße2 zu Eltville'
am 9. November im Saalbau zu Neustadtn. d. Haardt, sowie am Tage
der Versteigerung von 9—11 Uhr im Saale der Liedertafel zu Mainz.

^ !l!IlIIlIlI!I!IlIlIlI!IiIIIlIlIiIlIîIiIlIiI!IlIiIlIlIlIiItI!I!l!l!IlIt«ll!lII!llI!IEI!IiIll!llIlIiIlIlI!I!l!IiIiIlIi>lIlI!IiIiIlIlIll!l!IiIlIlIlIlIIl!l!IiIlIiIlIlI,IIlIlI!l!IlIiIIIiIi>lIlIlI!IlI!I!I!I ^

Für Wiesen und Weiden ist

*  BBFJÜB

der beste Phosphorsäuredünger.
iiiiiiiiiiiiiiiiMiii 1111111111111M11111111■1111111■111111111 i.i■M■■■1111111 11 ii•.... . .. .. 111 r

Eine reichliche Diingruns : mit Thomasmehl
ergiebt doppelte ja dreifache Erträge , ver¬
bessert den Pflanzenbestand und erhöht

den Nährwert des Futters.

Thomasmehl kaufe man nur unter bestimmter schriftlicher Garantie für
xi uumameux  Gehalt an Gesamtphosphorsäure und deren Zitronensäure¬

löslichkeit oder für Gehalt an zitronensäurelöslicher Phos¬
phorsäure.

Thnmaemalil garantiert rein und vollwertig, liefern nachbenannte Firmen
uu “ »mem nur jn  plombierten Säcken, mit Schutzmarke oder Firmen¬

aufdruck und mit Gehaltsangabe versehen.

vt'l'/V

Thomasphosphatfabriken
G. m. b. H. Berlin W. 35. StBfflAh&jVlarkB

Schiichtermann& Kremer jl%
Dortmund.

Wegen Offerte wende man sich an die bekannten Verkaufsstellen
oder direkt an die vorgenannten Firmen.

Henn ’s patent.

Keller -Oefen.
Für Zollkeller Oefen mit

Aussenleueriins

cu

u t a eh t en=
stehen zu Diensten.

E . Henn , Ofenfabrik
Kaiserslautern.
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Kre uznac her Maschinenfabrik Filter- und Asbestwerke
Theo Seitz

Nr 44.

Kreuznach , Rheinland

Zweigniederlassungen:
Theo Seitz , Wien I,

Theo Seitz , London E, C.,
Theo Seitz , Mailand,

Lager in : Paris , Buenos-Aires
und Melbourne.

Seit 100.»:
3 Staatspreise
3 Grands Prix
1 staatl . Verdienst - für aussergewöhnlich schleimige und dicke Flüssigkeiten , hefige Weine etc.

medaille
2 Ehrenpokale
12 gold . Medaillen

;lfl
\ZZ/

_H/
EinKotr . '!=v.tirraarkc.

Neue Komposition !! Grosse Quantitäten leistend !!

Sei¥* Irierilmli Mt  Ir.5.3u.1
für schleimige, zuckerhaltige . Flüssigkeiten.

Mz' ste  IMHrMMI„Mil-Mr,Weinasbest
(frühs :- Seitz ’scher Weinasbest „ Brillant " genannt)

für höchste Feinfiltration.

46 nur höchste Auszeichnungen !!

JeliJtUetten
in grosser Auswahl.

Lager und Extraanlertigung
Rob. HesseL Co.

Magdeburg
Kostenfreie Zusendung des

Muster -Sortimentes A.

Gllmuchicl)i|iitnnlifd)r
WciiiPttjsk

gut erhalten billig zu verkaufen.
Näheres unter No. 2268 Exp.
d. Bl.

Pct.
Wein - KommWonsgeschäst,

im Nheingau.

lemenliässef mit Glasausfiitterung
vorzüglich zur Lagerung von

Wein, Branntwein , Sprit , Obstwein, Oel, Petrol usf.

Anlagen in allen Ländern . — Auskunft kostenfrei

Borsari&Co., Zollikon-Zürich
(Schweiz.)

DUCHSCHERLCo. in WECKER-Bahnhofm
Grossh . Luxemburg , im deutschen Zollverein.

Eisengiesserei . Spezialfabrik für Wein - u. Obstpressen.

Illustrierte Kataloge , gesetzlich geschätzte Neuheiten enthaltend , gratis und franko.

Ein Posten
JUieingauer

Maschenweine
im Preise von

Mt. 1.4« bis Mt. 2 .50
zu kaufen gesucht . Offerten mit
Preisangabe unter A. IJ . 10«
an die Exped. d. Rhcing. Weinztg.

Ztlljßiind. Kuchhalter
der PfwlirsitulK,

durchaus branchenkundig, b. Zeug¬
nisse und fähig den Chef zu ver¬
treten, s»»cht bald. Engagement,
Lebensstellung. Off. u. R. E. 250
an die Exp. d. Rheing Weinztg.

Junger tüchtiger
Rüttler n. Degorgeur

ledig, wird von ersttlassiger
Champagner -5lellerei
Rieder -Oesterreichs gesilcht.

Offerten mit Zengnisabschrifien
unter W . C . 324 an Rudolf
Masse , Wien I.

Für Weinhändler !
Weinhäiidlcr-Haus int
Rheinga», gr. Keller,
Packranm, gr. Hof,
Büro, Elettr. Licht u.

Kraft, Badezimmer und sonst. Zube¬
hör zu verkaufe». Schöne Aus¬
sicht auf den Rhein. Offerte unter
A. B. C 200 an die Exped. erbeten.

Wenr-Gilt-
Berkarrf

Erbteilungshalber
grüß. Weingut, beste Lage Rhein-
Hessens, vorzügl. im Stand, sof.
zu verkaufen . Offerten unter
F G 4086 an Rudolf Masse,
Gießen.

Zucht - u. Legehühner
beste Eierleger
versendet gut u. billig

m . kecker,
Gelügelhof

Weidenau 72  a ( Mieg ) .
Telephon 679, Amt Siegen,

Preisliste gratis und franko.

vergessen Sie cs nicht!

r  Lehmann&AssmyTuchfabrik Spremberg
Postfach 21

verkaufen direkt ab Fabrik
Anzugs-Stoffe, Paletot-

Stoffe, Joppen-, Hosen- u.
Westenstoffe , Damentuche
jedes Mass an Private zu

unerreicht billigen Preisen.
Muster an Jedermann frei!
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